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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 03.10.1967

Norm

ZPO §577

Rechtssatz

Wird in einem Dienstvertrag vereinbart, daß Rechtsstreitigkeiten den Bestimmungen des Kollektivvertrages über die

Beilegung von Gesamtstreitigkeiten unterliegen, so :ndet die allgemein gehaltene Bezeichnung "Rechtsstreitigkeiten"

eine einschränkende Präzisierung darin, daß auf die "Bestimmungen" des Kollektivvertrages abgestellt wird und diese

nur im Umfang ihrer kollektivvertraglich festgelegten Kompetenz zum Gegenstand des Einzelvertrages gemacht

werden.
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